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Vierteljährlicher Abonnements-Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer 22 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten uber all nur:
26 Sgr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Juſerate für den Courier werden an
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deburg in der Creutzſchen Buch

handlung, Breiteweg Ne. 156.

und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg.
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Deutſchland.
Halle, d. 9. Juni. Jn dem Nachſtehenden theilen wir

den Bericht des Miniſteriums, enthaltend die Motive zu der
Preßverordnung, mit und knüpfen daran zuvorderſt eine kurze Zu
ſammenfaſſung des materiellen Jnhalts der neuen Maßregeln.

An des Königs Majeſtät.
Seit das allerunterthänigſt unterzeichnete Staatsminiſterium im Amte

iſt, hat es der Haltung der Preſſe, ihrem Einfluſſe auf die Bevolkerung
des Staats und den Erfolgen der Preßgeſetzgebung ſeine beſondere Auf-
merkſamkeit zugewendet.

Zu Ende des Jahres 1848 beſtand zwar rechtlich noch das Geſetz über
die Preſſe vom 17. März 1848, es war aber eine weſentliche und integri-
rende Beſtimmung deſſelben die wegen der Cautionen durch die
Verordnung vom 6. April deſſelben Jahres aufgehoben und auch die übri-
gen Vorſchriften dieſes Geſetzes, welche zum Theil mit der veränderten
Form des Gerichtsweſens nicht im Einklange ſtanden, kamen thatſächlich
wenig zur Geltung. Um dieſem ganz ungeregelten Zuſtande der Preßge-
ſetzgebung ein Ende zu machen haben Ew. Königl. Majeſtät, auf unſe-
ren Rath, unterm 30. Juni v. J. eine vorläufige Verordnung erlaſſen.
Bei Entwerfung derſelben hat man ſich abſichtlich auf das geringſte Maaß
der damals unabweislich erforderlichen Vorſchriften beſchränkt. Man
wollte Erfahrungen ſammeln, was mit denſelben zu erreichen ſei und man
hegte die Erwartung daß dieſe, den Kammern bei ihrem nächſten Zu-
ſammentritte vorzulegende und bei dieſer Gelegenheit zu ergänzende Verordnung überhaupt nur von kürzerer Dauer ſün würde eine Erwartung,

welche nicht in Erfüllung gegangen iſt. Als die Kammern im Februar
d. J. wegen Ablaufs des Mandats der erſten Kammer geſchloſſen werden
mußten hatte zwar die Kommiſſion der zweiten Kammer ihren Bericht
über das Geſetz erſtattet, derſelbe hat aber in dem durch anderweite wich-
tige Geſchäfte in Anſpruch genommenen Plenum, obwohl wir wiederholt
Veranlaſſung nahmen die baldige Erledigung des Gegenſtandes unter
Hinweiſung auf die mit einer Verzögerung verbundene Gefahr ſehr drin-
gend zu beantragen, nicht mehr zur Berathung kommen können.

Jnzwiſchen hat ſich hinreichende Gelegenheit geboten, die Ueberzeu-
gung von der Unzulänglichkeit der jetzigen Preßgeſetzgebung zu befeſtigen.

Eine große Menge neuer Blätter iſt mit Leichtigkeit ins Leben geru-
fen mit Beharrlichkeit verbreitet worden. Leute ohne Beruf und ohne
Befähigung die Dolmetſcher der öffentlichen Meinung zu ſein, haben
durch Gründung neuer oder Betheiligung an ſchon beſtehenden Blättern
ſich Exiſtenz und Bedeutung zu verſchaffen geſucht und aus ihrem eigen-
ſüchtigen Standpunkte kein Reizmittel verſchmäht, den Kreis ihrer Leſer
zu erweitern. Die Regeln der Schicklichkeit ſind keine Grenze mehr,
deren Ueberſchreitung man ſcheuen zu müſſen glaubt. Das Höchſte und
Heiligſte wird herabgezogen und bis zur Verwirrung der Begriffe über
die Grundpfeiler des Chriſtenthums und des Staates, ja bis zur Gottes-
läſterung, in unwürdigſter Weiſe beſprochen. Die Partei des Umſturzes
erblickt in der ungezügelten Preſſe ein erwünſchtes Mittel der Agitation,
ſe wird nicht müde, dieſelbe ihren Abſichten dienſtbar zu machen und es

Halle, Dienstag den II. Juni
Hierzu eine Beil age.

2 ehe eccccecdeeeeeeeceaeeeewürde nur zu leicht ſein durch eine große Reihe von Blättern und Arti
keln darzuthun in wie verderblicher, bald offener bald verſteckter Weiſe
jene Partei bemüht iſt, auf dieſem Wege die Gottesfurcht, den Patriotis
mus, die Achtung vor dem Königthume vor den Perſonen der Fürſten
und vor der Regierung zu untergraben.

Mit großer Vorſicht beſtrebt, den beſtehenden Strafvorſchriften nicht
zu verfallen, vermeidet ſie das offenkundige Verbrechen in der feſten Zu
verſicht, durch allmäliges unſcheinbares Verbreiten vergiftender Lehren ihr
Ziel deſto ſicherer zu erreichen. Von Gewaltſtreichen abmahnend, ſucht ſie
falſche Syſteme zu begründen, bemüht ſich, ihnen durch die Art ihrer Ver
breitung in den verſchiedenſten Volksſchichten Eingang zu verſchaffen, und
arbeitet unausgeſetzt daran, die Ueberzeugungen im Volke wankend zu
machen, welche die Grundpfeiler der ſtaatlichen Ordnung bilden.

Man würde fich einer gefahrvollen Täuſchung hingeben, wollte man
annehmen, daß dieſe Beſtrebungen erfolglos bleiben könnten. Der Um
fang des Leſerkreiſes, welcher ſich einzelnen jener verderblichen Blätter zu
gewendet hat, die Eil, mit welcher gerade die ſchnödeſten Artikel ihrer
Weiterverbreitung durch die kleine Lokal- und Provinjialpreſſe finden, laſ
ſen erkennen wie weit es bereits gelungen iſt, die Empfänglichkeit für
die Lehren des Umſturzes rege zu machen und die thatſächlichen Wahr
nehmungen, welche nicht nur Seitens der Behörden über die in verſchie-
denen Kreiſen verbreiteten Anſichten und Meinungen zur Kenntniß der
Regierung gebracht worden, ſondern Jedem ſich aufdrängen, der jene
Kreiſe zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, ſtellen es außer Zweifel, daß
tiefe Demoraliſation, ja politiſcher Wahnſinn die wohlberechneten und
leider mehrfach erreichten Folgen jener heilloſen Lehren ſind. Bedarf es
noch eines Beweiſes für die Thatſache, daß auf dieſem Gebiete mitten im
Staate und unter den Augen ſeiner Behörden ein gegen ſeine Exiſtenz
gerichteter Angriff vorbereitet und organiſirt wird, ſo mag derſelbe in den
unbeſtreitbaren Verbindungen gefunden werden, in welchen die Heraus-
geber einzelner radikaler Blätter mit den im Auslande ſich verborgen hal
tenden Hochverräthern und Feinden des Landes ſtehen.

Die Ereigniſſe der neueſten Zeit öffnen ſelbſt dem Unbeſorgten die
Augen über den Abgrund, vor welchem der Staat und die Geſittung
ſtehen und in welchen ſie ſtürzen müſſen, wenn die Regierung nicht
ſchleunig, in der Ueberzeugung von der bedrohten öffentlichen Sicher
heit und von der Unzulänglichkeit der geſetzlichen Vorſchriften, zu den
jenigen Mitteln greift, welche der Artikel 63. der Verfaſſungs Ur
kunde ihr bietet. Die Regierung iſt ſich der Pflicht, dieſe Mittel in
Anwendung zu bringen, bewußt, ſie wird zu ihrer Erfüllung von allen
denjenigen gedrängt, welchen Kirche, Staat und Königthum mehr als
bloße Worte ſind, und es kann ſich nur noch darum handeln, inner
halb der durch das Geſetz gezogenen Schranken Zweckmäßigkeitsgründe
über die Art der anzuwendenden Mittel entſcheiden zu laſſen. Das
beſte und gründlichſte unter ihnen würde der Erlaß eines umfaſſenden Preß und Preß-Strafgeſetzes ſein; wir nehmen aber
Anſtand, Ew. Königl. Majeſtät ein ſolches vorzulegen. Dieſe Ma
terie iſt ſo wichtig und ſchwierig die Anſichten der Beſten im Lande
ſind über die dabei zu befolgenden Principien ſo getheilt, daß wir nicht
rathen möchten, darüber ohne vorherige Uebereinſtimmung ſämmtlicher
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Factoren der Geſetzgebung und ohne eine öffentlich gepflogene Bera
thung legislative Feſtſetzungen zu treffen. Es kommt dazu, daß es
ſehr wünſchenswerth ſein würde und wohl zu hoffen ſteht, dieſen Ge-
enſtand für die Deutſche Union bei dem nächſten Suſammentritt des

furter Parlaments geordnet zu ſehen. Die Regierung hat ſich da
her auf das augenblicklich Nothwendige beſchränkt und in dieſem Sinne
We n Majeſtät den anliegenden Entwurf einer Verordnung
überreicht.

Unſere Vorſchläge gehen einerſeits von dem Gefichtspunkte aus, daß
die der preußiſchen Preſſe verbürgte Freiheit nicht in einer nach allen Sei
ten hin völlig ausnahmsweiſen Stellung, ſondern weſentlich in dem Rechte
freier Meinungsäußerung beſteht, und eine Beeinträchtigung derſelben eben
ſo wenig darin gefunden werden kann, daß die gewerbsweiſe Verviel
fältigung und Verbreitung ſolcher Meinungsäußerungen den Beſtimmun
gen der beſtehenden Gewerbe- Geſetzgebung anheimgegeben bleibt, als darin,
daß der Staat ſeine Anſtalten zur Beförderung verderblicher Schriften
nicht hergiebt und eine Verbreitung von dergleichen außer preußiſchen
Preßerzeugniſſen in ſeinen Grenzen nicht duldet.

Andererſeits beabſichtigt die Verordnung einige Garantie dafür zu er
langen, daß die Herausgeber der wiederkehrend erſcheinenden Zeitſchriften
den Willen und das Vermögen haben für die durch den Jnhalt derſelben
etwa verwirkten Geldſtrafen aufzukommen, und endlich will ſie den Kreis
der richterlichen Beurtheilung vorkommender Preßvergehen und Verbre-
chen dahin erweitern, daß wenn die Richter die zunächſt aus mehrmaliger
Ver urtheilung zu ſchöpfende Ueberzeugung der Gemeingefährlichkeit eines
Blattes gewinnen die gänzliche Unterdrückung deſſelben zu ihren Befug
niſſen gehören ſoll.

Die Vorſchläge der erſten Kategorie würden, da fie innerhalb der be
ſtehenden Geſesgebung ſich bewegen, Ew. Königl. Majeſtät Allerhöchſten
Sanction ſtreng genommen nicht bedürfen. Da es uns aber von Wich-
tigkeit ſchien, daß über die Jntentionen der Staatsregierung in dieſer Be
ziehung keinerlei Zweifel aufkommen, ſo haben wir es vorgezogen, Ew.
Königl. Majeſtät vorzuſchlagen, auch dieſe Beſtimmung in geſetzlicher
Form zu erlaſſen.

Jn Bezug auf die einzelnen Beſtimmungen der von uns entworfenen
Verordnung bemerken wir unterthänigſt Folgendes

Der S. 1 des Regulativs über die künftige Berwaltung des Zeitungs-
weſens vom 15. Decbr. 1821 ſpricht dem Publikum die Berechtigung zu,

ſeinen Bedarf an Zeitungen politiſchen und gelehrten Jnhalts, und
Journalen jeder Art von dem Verlagsorte unmittelbar zu beziehen, falls
es nicht in der Konvenienz des Einzelnen liegen ſollte, die Beſtellung
durch das an ſeinem Aufenthaltsorte etablirte oder, wenn daſelbſt keines
vorhanden ſein ſollte, an das ſeinem Aufenthaltsorte zunächſt belegene
Poſtamt gehen zu laſſen.

Das Publikum hat bisher faſt allgemein der Beſtellung der Zeitungen
durch die Poſt vor der unmittelbaren Beſtellung am Verlagsorte den
Vorzug gegeben, und es hat ſich hierdurch vielfach die Auffaſſung gebildet,
als habe die Poſt- Verwaltung ein Monopol auf den Vertrieb der Zeitun
gen. Der Jrrthümer dieſer Auffaſſung entgegenzutreten an welche ſich
die Schlußfolgerung einer Verpflichtung der Poſt-Verwaltung, alle bei ihr
beſtellten Zeitungen zu debitiren anzureihen pflegt, iſt die Abſicht des
S. 1 der Ew. Königl. Majeſtät von uns vorgelegten Verordnung.
Die der Poſt- Verwaltung durch das Regulativ ertheilte Befugniß,

fich mit dem Vertriebe der Zeitungen zu befaſſen, führt ihre Verpflich-
t, ung dazu nicht mit ſich, um ſo weniger als dem Publikum, deſſen Be
ſtellung auf einzelne Zeitungen die Poſt Verwaltung ablehnt, die Mög-
lichkeit nicht geraubt iſt, auf jedem anderen ihm dienlich ſcheinenden Wege
in den Befitz derſelben zu gelangen, und als die Poſt- Verwaltung wenn
z die Verpflichtung hätte, jede bei ihr beſtellte Zeitung auf dem Wege

es ZeitungsDebits zu befördern unter Umſtänden nicht nur in die Lage
kommen könnte, fich der Verbreitung verbrecheriſcher Schriften ſchuldig
zu machen, ſondern bereits wirklich dieſen Vorwurf hat erfahren müſſen.

Es haben fich ferner Zweifel darüber erhoben, ob die Beſtimmungen
der Gewerbe- Ordnung vom 17. Januar 1845, daß Buchhändler Orucker
und andere Gewerbtreibende dieſer Kategorie einer beſonderen, unter Um
ſtänden wieder entziehbaren Erlaubniß der Regierung bedürfen durch die
Artikel 24 und 108 der Verfaſſungs- Urkunde vom 5. December 1848 für
aufgehoben eder noch als in voller Wirkſamkeit beſtehend anzuſehen ſeien.
Wir ſind der letzteren Anſicht und bitten Ew. Königl. Majeſtät unterthä-
nigſt, derſelben durch Gutheißung des H. 2 der Verordnung geſetzliche An
erkennung verſchaffen zu wollen. Es kann nämlich, ſelbſt nach dem Wort-
laute des Art. 24 der Verfaſſungs- Urkunde vom 5. Decbr. 1848, in dem
durch die GewerbeOrdnung vorgeſchriebenen Erforderniß einer beſonderen
Erlaubniß für Buchhändler, Drucker u. ſ. w., bei deren Ertheilung nur
auf Unbeſcholtenheit, Zuverläſſigkeit und Bildung des Unternehmers gerück
ſichtigt werden ſoll, weder eine Beſchränkung der Preßfreiheit durch
Konzeſſionen, noch eine Beſchränkung des Buchhandels im Sinne des ge
dachten Artikels gefunden werden andererſeits haben Verfaſſungs- Beſtim
mungen die Kraft unmittelbar in Wirkſamkeit tretender Geſetze nur inſo-

fern, als ſie den geſetzgebenden Gewalten die Pflicht auferlegen, die Spe
e T rſek gebung mit den Beſtimmungen der Verfaſſung in Einklang zu

ringen.
Wollte man daher auch annehmen daß ein ſolcher Einklang zwiſchen

dem Art. 24 der Verfaſſungs- Urkunde vom 5. Oecbr. 1848 und den betreffen
den Beſtimmungen der Gewerbeordnung nicht beſtanden habe, ſo würde in
gleicher Weiſe, wie ſolches durch die Verordnung vom 8. Decbr. 1848
hinſichtlich des Zeitungsſtempels geſchehen iſt, eine förmliche Aufhebung
jener Beſtimmungen haben erfolgen müſſen, um ihre Wirkſamkeit zu un
terbrechen. Eine ſolche Aufhebung iſt nicht eingetreten und ſie nachträg-
lich herbeizuführen, fehlt es jetzt an jeder Veranlaſſung da der H. 27 der
Verfaſſungsurkunde vom 31. Jannar 1850 diejenigen früheren Verfaſſungs-
beſtimmungen über die Preſſe, welche die beregten, unſeres Erachtens un
begründeten Zweifel entſtehen ließen, nicht mehr enthält.

Zu H. 3 der Verordnung übergehend, bemerken wir gehorſamſt, daß,
da aus der preußiſchen Verfaſſung nur Preußen ein Recht herzuleiten be
fugt find, die in der Verfaſſung enthaltenen Beſtimmungen über die Preſſe
auf diejenigen Erzeugniſſe derſelben unbezweifelt keine Anwendung finden,
welche außerhalb der preußiſchen Grenzen ihren Urſprung haben. Das
unbeſtrittene Recht der Regierung, außer preußiſche Zeitungen zu verbie-
ten, würde aber ohne Wirkſamkeit bleiben wenn ihm ein Strafgeſetz für
Verbreiter verbotener Schriften nicht zur Seite ſtände. Wir haben uns
deshalb genöthigt geſehen dergleichen Straffeſtſetzungen zu entwerfen und
Ew. Königlichen Majeſtät zur Genehmigung zu unterbreiten.

Was endlich die Beſtimmungen über die Verpflichtung der Herausge
ber von Zeitungen zur Beſtellung von Cautionen betrifft, ſo erſcheint es
mit Rückſicht auf die oben geſchilderten Verhältniſſe und die bisherige Hal
tung der Preſſe nothwendig, daß diejenigen, welche durch Herausgabe einer
politiſchen Zeitung oder Zeitſchrift der öffentlichen Meinung Ausdruck ver-
ſchaffen oder beſtimmend auf dieſelbe einwirken wollen, zunächſt dem
Staate die Garantie geben daß ein weſentliches Jntereſſe ſie mit demſel
ben verbindet und daß ſie Willens ſfind, materiell für ihre Thätigkeit ein
zuſtehen. Ein ſolcher Unternehmer wird, indem er Bürgſchaft zu leiſten
hat, für den Gebrauch der gefährlichen Waffe, welche er führt im eige-
nen Jntereſſe, ſo wie im Jntereſſe des Staats, zur Vorſicht aufgefordert,
und der theilweiſe oder gänzliche Verluſt der von ihm zu ſtellenden Cau
tion, welche ihm bei wiederholter Beſtrafung wegen des Jnhalts der von
ihm herausgegebenen Zeitſchrift droht, wird geeignet ſein, ſein Augenmerk
auf dieſelbe zu verſchärfen und vor Begehung abermaliger ſtrafbarer Hand
lungen zu warnen. Eine ausreichende Garantie aber gegen eine ſolche
Wiederholung und namentlich gegen die fortgeſetzt zerſtörende Wirkſamkeit
eines Blattes gewährt die Beſtellung einer Caution allein nicht, der Staat
muß vielmehr hier, wie in jedem anderen Falle der Bedrohung ſeiner
Ruhe und Exiſtenz, die nöthigen Mittel haben, unſchädlich zu machen,
was ihm erfahrungsmaßig Gefahr bringt, und außer der Ahndung began-
gener ſtrafbarer Handlungen diejenigen Preßorgane außer Thätigkeit ſetzen
können welche den Beweis in ſich tragen, daß ſie von Verbreitung de
ſtruktiver Lehren abzugehen nicht willens ſind. Die Entſcheidung darüber
haben wir den Gerichten anheimzugeben vorgeſchlagen.

Ew. Königl. Majeſtät bitten wir unterthänigſt um gnädige Vollzie
hung der nach dieſen Gefichtspunkten entworfenen Verordnung. Dieſelbe
wird inſofern nur einen vorübergehenden Charakter haben, als fie entwe
der durch ein Unionspreßgeſetz ihre Erledigung finden wird oder den preu
ßiſchen Kammern der Entwurf eines umfaſſenden Preßgeſetzes bei deren
nächſtem Zuſammentritt vorzulegen ſein dürfte.

Jn jedem Falle unterliegt auch dieſe Verordnung, für deren Erlaß
wir die volle Verantwortlichkeit übernehmen, der nachträglichen Genehmi-
gung der Kammern. Es wird uns dieſelbe ſo hoffen wir nicht ver
ſagt werden, wenn bei den Berathungen der Blick für die dringende Ge
fahr ungetrübt bleibt, welcher die Geſellſchaft beim ungeſtörten Treiben
der demoralifirenden Preſſe in ſtets wachſendem Grade ausgeſetzt iſt. Jn
der lebhaften Erkenntniß dieſer Gefahr wird uns der Widerſpruch, wel
cher von einem großen Theile der Preſſe zu erwarten iſt, nicht beirren.
Wir find darauf gefaßt daß die der Regierung feindliche Partei kein Mit
tel der Verdächtigung und Agitation gegen die Maßregeln unverſucht laſ
ſen wird, aber die einfichtige Mehrzahl des Volkes wird uns zur Seite
ſtehen und in dem Rathe, welchen wir Ew. Königl. Majeſtät ertheilen,
unſer fortgeſetztes Beſtreben erkennen ſo viel an uns liegt, die Grund
feſten des Staates gegen diejenigen zu ſchützen welche ſich deren Unter-
grabung zur Aufgabe geſtellt haben.

Berlin, den 4. Juni 1850.
Das Staats Miniſterium

(gez.) Graf von Brandenburg. von Ladenberg. von Man-
teuffel. von der Heydt. von Rabe. Simons. von Schleinitz.

von Stockhauſen.
Seit zwei Jahren beſaß das preußiſche Volk das Recht,

die öffentlichen Zuſtände und Bedürfniſſe ſo wie das Verhalten
aller derer, die irgend einen Zweig der offentlichen Gewalt inne
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haben, offen prüfen, und auf die Uebel, welche aus dem Man-
gel an Geſetzen oder aus unrichtiger, mißverſtandener und laäſſi
ger Anwendung derſelben entſtehen, nach ſeinem beſten Wiſſen
und Gewiſſen aufmerkſam machen zu dürfen. Es erkannte dar-
in, übereinſtimmend mit allen freien und gebildeten Völkern
der Erde die erſte und weſentlichſte Grundlage der konſtitutio-
nellen Staatsform, und damit dieſes Bollwerk eines wahrhaft
freien Volkes nicht die verderbliche Waffe des Unverſtandes und
der Bosheit werde, wurde die Freiheit der Meinungsäußerung,
die Freiheit der Preſſe mit jenen geſetzlichen Formen umgeben,
welche nothwendig ſind, um das Beſtehen des Staates, die Si-
cherheit der Geſellſchaft, die Wirkſamkeit und die Ehre der Be-
hörden, die Rechte der Jnſtitute und Korporationen, die Perſo
nen und den guten Ruf der Einzelnen eben ſo ſtreng zu ſchützen,
wie das Eigenthum, die perſönlichen und dinglichen Rechte ge
ſchützt ſind.

Dieſes hehre, unveräußerliche Volksrecht beſteht nicht mehr
in ſeiner Unverſehrtheit, in ſeinem ungetrübten, reinen
Glanze. Die Maßregeln des Miniſteriums haben die Ver-
hältniſſe der Preſſe in einer Art feſtgeſtellt, daß es keinenfalls
zweifelhaft iſt, ob in Folge der aufgerichteten Schranken eine
freie, unabhängige Preſſe fernerhin noch beſtehen kann. Die
auferlegten neuen Beſchränkungen laſſen ſich kurz in folgenden
Abſätzen zuſammenfaſſen

1) Die Beſtimmungen des Gewerbegeſetzes von 1845 über
Ertheilung und Entziehung der an nichttechniſche Bedingungen
geknüpften Konceſſion ſollen für nicht aufgehoben gelten. In
Folge dieſes Geſetzes iſt ausſchließlich die Verwaltungsbehörde
berechtigt, die an Buchhandler und Buchdrucker ertheilten Kon-
zeſſionen einzuziehen, wann und wo es ihr zweckmäßig erſcheint.
Nach dem Geiſte des konſtitutionellen Staatsrechts ſoll aber die
Verwaltungsbehörde nur dann erſt befugt ſein, einem Bürger
ſeine Erwerbsquelle zu entziehen, wenn der Richterſpruch ent
ſchieden hat. Es iſt mit dem Rechtsſtaate unverträglich, wenn
die Verwaltung ſelbſt inſtruirt, auf Grund der eignen Unter-
ſuchung Urtheile fällt und dann das Urtheil ſelbſt vollzieht.
Dem Bürger kann das Gewerbe nur auf Grund des rich-
terlichen Erkenntniſſes gelegt werden.

2) Der Poſtdebit d. h. das Recht, die Zeitungen und ſon
ſtige Erzeugniſſe der Preſſe durch die Poſt zu verſenden, iſt be
ſchränkt. Nach der an die Regierungspräſidenten und Ober-
Poſtdirektionen gerichteten miniſteriellen Jnſtruktion iſt dem Pra
ſidenten aufgegeben, in ſeinem Regierungsbezirt auszumitteln,
welche von den daſelbſt erſcheinenden oder geleſenen Zeitungen
gefährlich ſind, welche nicht. Zu dieſem Prufungsgeſchäft iſt er
allein ermaächtigt er iſt an keine geſetzliche Jnſtruktion, an keine
geſetzliche Norm gebunden Prüfung und Entſcheidung hängt
allein von ihm, von ſeinem Ermeſſen, von ſeinem Dafurhalten,
von ſeinem Belieben ab und er iſt fur ſeine Entſcheidung Nie-
mandem verantwortlich. Nach der Entſcheidung des Praſidenten
genehmigt oder verwirft die Poſtdirektion den Poſtdebit. Jn
die Hand eines einzigen Mannes iſt daher eine Gewalt gegeben,
deren Umſang und Reiz zur Willkür faſt größer iſt, als die
Willkür, die prinzipiell mit der alten Cenſur verbunden war.
Jn der Schrankenloſigkeit der Ermächtigung des Einzelnen (oder
im Falle der Reclamation höchſtens zweier Adminiſtrativ-Beamten)
iſt keine Garantie gegen Fehlgriffe gegeben und die Erfahrung wird
bald genug zeigen, daß dir geführte Schlag nicht blos gegen
den Wahnſinn der verderblichen Richtungen, ſondern eine allge
meine Wirkung haben wird. Moöge die bureaukratiſche Dienſt-
vefliſſenheit die Segel der Repreſſion nicht zu ſtolz aufſchwellen
laſſen zum ausſchließlichen Vortheil der Partheieinſeitigkeit!

3) Die Verleger oder Begründer von poluiſchen Zeitungen
werden nach den neuen Anordnungen des Miniſteriums ver-
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pflichtet, eine baare Kaution,
Blattes, von 1000 bis 5000 Thlr. in den Staatskaſſen nie-
derzulegen.

Das bisher giltige Preßgeſetz vom 30. Juni 1849 verhängt
namhafte Strafen über Preßvergehen und verweiſt dieſe vor das

je nach der Ausdehnung des

Schwurgericht. Dieſe Beſtimmungen behalten fernerhin ihre
geſetzliche Kraft, aber es tritt noch die Verſtärkung der Kaution
hinzu, damit, wie der miniſterielle Bericht ſagt, „die Heraus
geber der Zeitſchriften den Willen und das Vermögen haben,
für die durch den Jnhalt der Zeitſchriften verwirkten Geldſtra
fen aufzukommen.“ Dieſer Zuſatz wird ferner dadurch geſtei
gert, daß der Richter berechtigt wird, bei einer zweiten Verur-
theilung des Herausgebers die geſtellte Kaution ganz oder theil
weiſe, bei der dritten ſtets ganz mit „Beſchlag zu belegen
d. h. zu konfisciren. In dieſer Beſtimmung hat daher die neue
Maßregel einen fiskaliſchen Charakter, der ſich ſchwer mit der
Vorſchrift der Verfaſſung, daß „Vermogenskonfiskationen abge
ſchafft ſein“ ſollen, vereinigen läßt. Ein Mehreres morgen.

Bülletin.Seine Majeſtät der König haben nach 17tägigem ununter-
brochenen Krankenlager geſtern zum erſten Male auf einige Stun
den das Bett verlaſſen können.

Jn Folge der hierdurch herbeigeführten Ermüdung haben
Seine Majeſtät zwar den erſten Theil der Nacht weniger gut
verbracht, während des übrigen Theils derſelben aber Sich eines
erquickenden Schlafes zu erfreuen gehabt.

Die Entzündung am Fuße iſt vollſtändig beſeitigt, die
Wunde geht der Vernarbung entgegen.

Schlotz Charlotienburg, am 9. Juni Morgens 9 Uhr.
(gez.) Schönlein. Grimm. Langenbeck.

Berlin, d. 8. Juni. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem in Ruhiſtand treienden Hofrath Burchardt in Magde-
burg, Secretair bei dem dortigen ProvinzialSchul Kollegium,
den Charakter eines Geheimen Kanzlei-Raths beizulegen.

Der Königl. ſardiniſche außerordentliche Geſandte und be
vollmächtigte Miniſter, Marquis de Ricci, iſt von Turin hier
angekommen.

Das heutige Militair- Wochenblatt enthält die Allerhöchſte
Kabinets-Ordre, betreffend die Aufhebung der beſonderen Mi-
litair-Dienſtverpflichtung für genoſſene Benefizien.

Jn dem angeblichen jetzigen Frankfurter Plenum haben
Bayern und Hannover tiefen Verdruß gehabt. Die bayeri-
ſche Directions- Jdee in Deutſchland, durch drei Mächte (Preu-
ßen, DOeſterreich, Bayern) iſt abvotirt! Ferner verlangt der
däniſche Bevollmächtigte fur Holſtein (welchen die deutſchen
Bevollmächtigten in Frankfurt, vaterlandsvergeſſen, mitvoti-
ren laſſen), daß Holſtein mit den Hanſeſtadten zuſammen, eine
volle Curienſtimme in Deutſchlands Centralorgan haben und
außerdem noch eine exceptionelle Stellung gegen den Bund
empfangen ſolle. So ſieht Hannover ſein verlangtes Principat
im nordweſtlichen Deutſchland gefährdet. Jenes Central
organ ſoll aus ſieben Curienſtimmen beſtehen und den ehema-
ligen engeren Bund erſetzen, doch müßten die Stimmenden in
jeder Curie dem Stimmführer ihre Abſichten vor der wirklichen
Abſtimmung in der Curie erklären. Der Stimmfuührex ſolle
dann das Centralorgan hievon benachrichtigen und dieſes die
Abſtimmungen in der Curie, ſo wie im CEentralorgan ſelbſt,
erſt veranlaſſen, wenn die, von der Jntention des Plenums
abweichenden, Abſichten zuvor glücklich beſeitigt worden wä
ren. Das Eentralorgan müſſe die öffentlichen Angelegen-
heiten in ſelbſtſtändige Decernate theilen, welche ganz ver
ſchiedenen Staaten zugetheilt würden, damit nicht etwa
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ein Paar Staaten beſonderen Einfluß erlangten. Le er
dem Centralorgane ſolle das Plenum ſtehen, als eine gebietende
Macht welcher das Centralorgan zu gehorchen hätte, wodurch
jene ſelbſtſtaändigen Decernate wieder auf eine ſchwankende
Executive zurückgeiuührt und von dem Willen des nur mit
Stimmeneinheit in Verfaſſungsſachen beſchließenden Ple-
nums abhängig erhalten würden.

zu contumaciiren, wenn ein Staat nicht folgſam iſt,
nicht mitgeſtimmt hat. (Sp. Ztg.)

Die Entwicklung der Unionsverfaſſung geht ihren ru-
Unter den thüringiſchen Staaten zeigt ſich diehigen Gang.

großte Eintracht. Sie haben ſich mit Weimar dahin geeinigt,
daß dieſes fur die Zeit des Proviſoriums auf ſeine Doppel-
ſtimme verzichtet, aber bei Stimmengleichheit den Ausſchlag
giebt. BDesgleichen hat der Verwaltungsrath den Entwurf
einer Geſchäftsordnung fur das Furſtenkollegium ausgearbeitet,
in welchem Hr. v. Radowitz zum preuß. Bevollmächtigten und
Vorſitzenden ernannt worden iſt. Die Beſchlüſſe werden im
Fürſtenkollegium mit einfacher, abſoluter Majorität gefaßt, bei
Stimmengleichheit aber entſcheidet Preußen, welches die Ge-
ſchäfte in und außerhalb der Sitzungen leitet und im Namen
des Kollegiums unterzeichnet. Die Abſtimmung ſoll nach
halben Curien erfolgen. Auch das bisherige proviſoriſche
Schiedsgericht, welches nach Abgang der 2 hannoverſchen und
2 ſächſiſchen Mitglieder auf 5 Stimmen reduzirt iſt, ſoll in ein
Schiedsgericht der Union umgeändert werden. Dieſem proviſo-
riſchen Schiedsgerichte liegen noch 2 wichtige Sachen, nämlich
der mecklenburgiſche Verfaſſungsſtreit und die weſtphaliſche Schul-
denangelegenheit, zur Entſcheidung vor. (V. Ztg.)

Die L. C. ſchreibt: Die Beziehungen zwiſchen Wien und
Berlin ſollen neuereings Hoffnung geben, daß es doch noch zu
einer Verſtändigung kommen wird.

Glaubwürdigem Vernehmen zu Folge ſteht eine direkte Ein-
miſchung Rußlands in die Streitigkeiten zwiſchen Dänemark und
Schleswig-Holſtein vorerſt nicht zu erwarten.

Jm Jahre 1849 ſind zur Remonte fur die Kavallerie und
Artillerie vorgeſtellt worden: 10,046 Pferde und zwar 4,760
aus der Provinz Preußen, 4,226 aus den mittleren Provinzen,
106 von dem Pferdehandler Herder und 954 aus den weſtlichen
Provinzen. Davon wurden angekauft 3,124 Stück (2078 al-
lein aus Preußen worunter 405 volljaährige, zum durchſchnitt-
lichen Preiſe von 95 Rthlr. 25 Sgr. Zugetheilt wurden von
den Erfurter Pferden 347 den Kuüraſſiren, 1,053 den Ulanen,
777 den Dragonern und Huſaren, 242 Zug und 205 Reit-

pferde der Artillerie. (C. C.)Berlin, d. 9. Juni. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem Herzoglich ſachſen meiningenſchen Staats Miniſter, Frei-
herrn von Wechmar, den Rothen Adler- Orden erſter Klaſſe;
ſo wie dem Kreis-Phyſikus Dr. Kluſemann zu Birnbaum
und dem Wirth Krenzlin in Loburg die Rettungs Medaille
am Bande zu verleihen.

Der Prinz Friedrich von Heſſen- Kaſſel iſt nach
Wien von hier abgereiſt.

Stettin, d. 7. Juni. Geſtern iſt die Korvette Amazone,
welche längere Zeit in unſerem Hafen gelegen hat, von hier ab
gegangen, um zur Ausbildung der jungen Seekadetten in der
Oſtſee zu manöveriren. Zuvor wird ſie von Stralſund Geſchütz
abholen. Dieſelbe ſteht jetzt unter dem Befehl des Kapitain
Donner, welcher früher an der ſchleswig holſteinſchen Küſte
Seedienſte gethan und ſeit dem vorigen Monat in die preußi-
ſche Marine eingetreten iſt. Die hier ſtationirten 16 Kano-
nenſchaluppen find ebenfalls meiſtentheils armirt und werden

dem Vernehmen nach in der nächſten Zeit abgehen, um ihre
Uebungen im rügenſchen Bodden auszuführen. An der Re
paratur des Marinetransportſchiffs „Merkur“ wird noch gear-
beitet; daſſelbe iſt beſtimmt, zur Ausbildung von Seematroſen
zu dienen. Außerdem wird auf unſeren Schiffswerften jetzt

Nach ſeiner Beſchluß
faſſung iſt jenes Plenum aus Acht in Deutſchland, jetzt die
einzige competente Behörde in Bundesſachen, und befugt, friſch

oder

ſind.

ein Kutter von dem Schiffsbaumeiſter Schuler gebaut. Die
Koſten deſſelben werden ſoweit bekannt durch freiwillige
Beiträge zuſammengebracht.

oſen, d. 7. Juni. Die Erſatzwahlen des Großherzog-
thums für diejenigen polniſchen Abgeordneten, welche vor der
Verfaſſungsbeeidigung ihre Mandate niedergelegt batten, ſind
jetzt überall die letzten in Gneſen am 31. Mai, vollzogen wor-
den. Für letzteren Kreis wurden, nachdem Herr v. Zoltowski
die Wahl abgelehnt hatte, der Gutsbeſitzer Wolniewicz und der
Propſt Janiſzewski gewählt. Neugewählt ſind außerdem der
Geiſtliche Bazynski für den Bauer Palacz und Dr. Niegolewski
für den Aſſeſſor Grabowski.

Frankfurt a. M., d. 7. Juni. Geſtern Nachmittag
hatte eine mehrſtundige Sitzung der Bevollmächtigten zum
Staatencongreſſe im Bundespalais ſtatt. Der Bevoll-
maächtigte für das Großherzogthum Heſſen, Hr. v. Dalwigk,
trat in dieſer Sitzung in den Congreß ein. Nach derſelben
hatten der Generallieutenant v. Peucker und der Geh. Ober
regierungsrath Mathis, die Bevollmächtigten für Preußen, eine
lange Beſprechung mit dem Grafen Thun in deſſen Amts
bureau im Bundespalais. Wie man vernimmt, wird in einer
heute Nachmittag ſtattfindenden Sitzung Hr. Mathis als Be-
vollmächtigter für Preußen ſeinen Sitz in dem Congreß ein-
nehmen. Ebenſo werden die übrigen in dieſen letzten Tagen
hier eingetroffenen Bevollmächtigten deutſcher Staaten heute
in den Congreß eintreten, ſodaß auf dieſem nun ſämmtliche
deutſche Länder mit Ausnahme einiger kleinern, deren Bevoll-
maächtigte in der nächſten Zeit eintreffen werden, repraſentirt

Mit äußerſter Spannung ſieht man den Ergebniſſen der
heutigen Sitzung entgegen. (D. A. Ztg.)

Mainz, d. 7. Juni. Jn der heutigen Sitzung im rhein
heſſiſchen Freiſchaarenproceſſe haben ſammtliche Vertheidiger, ein
ſchließlich des Hrn. Hernsheim, welcher dem replicirenden Staats-
anwalte ſchließlich erwiderte, geſprochen. Die Angeklagten
ſelbſt erklarten, ihrer Vertheidigung nichts hinzufugen zu wol-
len. Demnach wird in der morgenden Sitzung das Reſumé
des Präſidenten und die Berathung der Geſchwornen über die
97 ihnen vorzulegenden, heute bereits verleſenen Fragen er
folgen.

Stuttgart, d. 5. Juni. Dem Vernehmen nach hat der
Ausſchuß der Landesverſammlung, geſtützt auf H. 188 der Ver-
faſſungsurkunde, eine Bitte an die k. Staatsregierung um Ein
berufung einer außerordentlichen Verſammlung zum Zwecke der
Berathung der berantragten Miniſteranklage veſchloſſen, welche
heute an die k. Staatsregierung abgehen ſoll. (Schw. M.)

Roſtock, d. 7. Juni. Als Sitz des mecklenburgiſchen
Schiedsgerichts in der obſchwebenden Streitfrage iſt v. Langenn,
wie wir vernehmen Hamburg vorgeſchlagen und von den bei-
den andern angenommen worden.

Hamburg, d. 7. Juni. Syndikus Banks ſoll nun
mehr dazu berufen ſein, nach vorhergegangener Verſtändigung
unſeres Senats mit dem Senat von Bremen und Lübeck, die
ſämmtlichen drei freien Hanſeſtädte Hamburg, Bremen und Lü-
beck im Verwaltungsrath für den engern Bund zu vertreten
die beiden früheren Vertreter, Bürgermeiſter Smiot und Syn-
dikus Edler für Bremen und Lübeck, ſind für dieſe beiden
Städte zu Vertretern nach Frankfurt a. M. deputirt.

Rendsburg, d. 6. Juni. Nach einem Privatbriefe aus
Hadersleben theilt der H. C. einige Notizen mit, die nicht ohne
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Intereſſe ſein möchten, zumal die Quelle, aus der ſie fließen,
als vollkommen glaubwürdig angeſehen werden dürfe. „„Das
Generalkommando der däniſchen Truppen in Juütland befindet
ſich in Kolding. Geſtern kam die Muſik der Königl. Leibgarde
dort an und es hieß, daß die Garde ſelbſt in einigen Tagen
nachfolgen werde. Ein Theil derſelben iſt bereits in der Nähe
von Koldiang einquartiert. So eben wird aus ziemlich ſicherer
Quelle erzaählt, daß die Schweden Ordre bekommen haben, ſich
zum Abmarſch fertig zu halten, der in einigen Tagen erfolgen
werde. Schwediſche Offiziere behaupten, daß ſie durch andere
abgelöſt werden ſollen. Jn Rendsburg kurſirt heute das Ge-
rucht, daß die Dänen eine Landung bei Neuſtadt verſucht hät-
ten. Daſſelbe entbehrt indeſſen der Glaubwurdigkeit und wird
ſich wohl auf die beglaubigte Thatſache reduziren, daß ein Schiff,
welches den Kuüſtenbatterieen in Heiligenhafen zu nahe kam, ei-
nen Warnungsſchuß erhielt, worauf es umlegte.“

Kiel, d. 6. Juni. Die Verhandlungen mit unſern Ver-
trauensmännern in Kopenhagen ſind von daäniſcher Seite
abgebrochen worden. Schon in den nachſten Tagen dürfen
wir ihre Rückkehr erwarten. Wir erhalten dieſe Nachricht aus
zuverläſſiger Quelle. Wir dürfen erwarten, daß unſere Re-
gierung jetzt das rückhaltvolle Schweigen, das ſie bisher über
dieſe Verhandlungen beobachtet hat, brechen daß ſie den gan-
zen Hergang vollſtändig der Oeffentlichkeit übergeben wird, da
mit es in das hellſte Licht trete, wie wir bis an die äußerſte
Grenze der Nachgiebigkeit den Danen entgegengekommen, wie
wir von ihnen mit dem unverſoöhnlichſten Haß zurückgewie-

ſen ſind. (D. A. Ztg.)Kiel, d. 7. Juni. Geſtern war das Bureau der Landes-
verſammlung hier vereinigt, um zu berathen, ob eine Zuſam-
menberufung der Verſammlung geſchehen ſolle. Es wurde be-
ſchloſſen, dieſelbe nicht zuſammenzuberufen. Geſtern machte
das Kiegsdampfſchiff Bonin eine Rekognoszirung bis unter die
Küſte von Laaland, ohne auf feindliche Fahrzeuge zu ſtoßen.
Ueber die Kopenhagener Verhandlungen erfährt man noch im-
mer nichts Gewiſſes, jedoch erneuert ſich das Gerücht, daß die
„Vertrauensmänner“ bald wieder zurückkehren werden. (H. C.)

Frankreich.
Paris d. 5. Juni. An der Boöörſe war man über die

Haltung der Majorität in Sorge, welche in der Frage der Ge-
haltserhohung fur den Praſidenten nicht einig ſcheint. That-
ſache iſt es, daß die plötzliche Vorlage des Entwurfs ſehr un-
angenehm die Maſſe der Majorität beruhrt hat, und man weiß,
daß die Haäupter der Majorität und insbeſondere die HH. Mole
und Montalembert Alles aufgeboten haben, um die Miniſter zu
einem Verzuge zu beſtimmen.
denn L. Napoleon beſtand darauf, da ſeine Gläubiger ſehr drin-
gend geworden und nicht mehr auf Bezahlung warten wollen.
Obwohl die junge Rechte ſich kategoriſch gegen Verwilligung der
Gelder ausſpricht und ſelbſt das Organ von Berryer mit ſei-
nem Urtheil noch zurückhaält, glaubt man doch, daß das Geld
von der Majoritär verwilligt wird. Dieſer Geſetzentwurf
trägt darauf an, daß der Präſident vom 1. Jan. an ſchon die
drei Millionen beziehe, womit denn ſeine Schulden, die ſich auf
eine und eine halbe Million belaufen ſollen, bezahlt ſein wurden.

Paris, d. 6. Juni. Jn der heutigen Sitzung der ge
ſetzgebenden Verſammlung wurde das Klubgeſetz angenommen.
Die Kommiſſion zur Prüfung der Penſionen für die Februar-
Verwundeten hat ſich für deren gänzliche Unterdrückung ausge-
ſprochen, und befürwortet die Belohnung derjenigen Soldaten,
die gegen die Revolution gekämpft.

Die Kommiſſion zur Prüfung des Vorſchlages de Gram-
mont's in Betreff der Verlegung des Regierungsſitzes von Pa-

Dies gelang ihnen aber nicht,

ris nach Verſailles hat mit 12 gegen 11 Stimmen beſchloſſen,
die Jnbetrachtnahme deſſelben der National- Verſammlung zu
empfehlen.

Geſtern Abends ſammelten ſich auf den Boulevards Hau-
fen von Neugierigen, um die dort begonnenen Macadamiſi
rungs- Arbeiten in Augenſchein zu nehmen. Man ſprach, rai-
ſonnirte, billigte oder tadelte, die Haltung der Anweſenden in
ihrer Geſammtheit aber war durchaus harmlos. Heute werden
die Arbeiten emſig und inmitten der größten Ruhe fortgeſetzt.

Der Kriegsminiſter hat ſämmtliche Militairs, die mit dem
Jahre 1850 ihre Dienſtpflicht erfüllt haben, ſchon jetzt zur Re
ſerve entlaſſen und außerdem eine Anzahl von Beurlaubungen
befohlen, um das Budget zu erleichtern und dem Ackerbau viele
kräftige Arme wiederzugeben.

Den neueſten Nachrichten aus Claremont zufolge iſt Lud-
wig Philipp ſehr gefährlich krank. Das Uebel, an dem er ſchon
lange leidet, hat ſich bedeutend verſchlimmert. Man erwartet
jetzt alle Tage die Nachricht von ſeinem Tode.

Paris d. 7. Juni. Jn der National-Verſamm-
lung wurde heute die dritte und letzte Discuſfion des Depor-
tations- Geſetzes begonnen. Nach einer unbedeutenden allge

meinen Debatte wurde die Discuſſion der einzelnen Artikel be-
gonnen. Alle Amendements wurden verworfen. Artikel 1 (be-
feſtigter Raum als Deportationsort), 2 und 3 wurden ange-
nommen. Desgleichen nach langeren Debatten die Artikel 4, 5
(die Marquiſen Jnſeln als Deportationsort), 6 und 7. Der
wichtige Artikel 8 (uüber die rückwirkende Kraft des Geſetzes)
wurde auf morgen verſchoben.

Trotz des dem Grammont'ſchen Antrage günſtigen Be-
ſchluſſes des Ausſchuſſes glaubt Niemand an die Verwirklichung
in Planes zur Verlegung des Regierungsſitzes nach Ver
ailles.

Der ruſſiſche Geſandte ſoll Lahitte eine Note übergeben
haben woraus ſich ergiebt, daß der Czaar feſt entſchloſſen ſei,
zu Neapel gewaltſam einzuſchreiten, falls dort das Verfahren
Englands zu Athen ſich wiederhole.

Vermiſchtes.
Gießen, d. 5. Juni. Geſtern ſtarb hier der ordent-

liche Profeſſor der Rechte, Dr. Karl Otto von Madai, der
erſt vor Kurzem von Freiburg hierher berufen wurde, nach
längerer Kränklichkeit, während deren er jedoch immer als Do-
cent bis vor wenig Tagen thätig war. Madai war gleich aus-
gezeichnet durch ſeine Verdienſte fur die Wiſſenſchaft der Juris-
prudenz, wie als Docent.
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Breslau, d. 5. Juni. Auch am Dienstag und Mittwoch iſt unſer
Markt flau geblieben und zeigte fich nur für hochfeine Wollen zu 100 Rthlr.
und darüber eigentlicher Begehr und holten dieſe 8 à 10 Rthlr. über vor
jährige Preiſe. Die übrigen Gattungen Wolle finden weniger Beachtung
es dürften in den 3 Tagen des Marktes, der ein Quantum von ca. 60,000
Ctr. aufzuweiſen hat, kaum 10,000 Ctr. verkauft ſein und zwar beinah
zu vorjährigen Preiſen. Die Rheinländiſchen und Belgiſchen Fabrikanten
ſind die bedeutendſten Käufer die Engländer, Hamburger c. ſo wie die
inländiſchen Fabrikanten haben bisher wenig gethan, weil auch die jetzigen
mäßigen Preiſe ihnen keine Ausſicht zum Gewinn laſſen. Nur bei ferne-
rem Rückgange der Preiſe dürfte die Kaufluſt zunehmen, andernfalls wird
ein erhebliches Quantum des Marktes unverkauft bleiben. Die Gewiß-
heit, daß am 13. d. M. in London wieder 40 à 50,000 Ballen Auſtrali-
ſche Wollen zur Auktion kommen fordert zur Ruhe und Vorficht bei den
jetzigen Märkten auf.

Breslau, d. 6. Juni. Der Gang des Geſchäftes war heut dem ge
ſtrigen gleich, nur ſtellten ſich die Preiſe der geringen Wollen noch etwas
geringer, als ſeit zwei Tagen und find zuweilen noch unter vorjährigen
Rotirungen Einkäufe gemacht worden, nur die feinen und hochfeinen Wol-
len behaupten ſich auf ihrem guten Stande und waren allgemein geſucht.
Es iſt entſchieden daß die bevorſtehende Engliſche Expoſition vom größten



Einfluß auf den Begehr dieſer Wollen geweſen iſt, da gerade Engliſche
und Hamburger Käufer dieſe Wollen am meiſten genommen und mit
einem ungewöhnlichen Aufſchlage bezahlt haben. Unſere kleinen inländi-
ſchen Fabrikanten haben nur ſehr geringe Thätigkeit an den Tag gelegt,
weil für ſie das rohe Produkt auch zu den gedrückten Preiſen noch immer
zu hoch ſteht.

Groß-Glogau, d. 3. Juni.
fähr 1000 Ctr. wovon ca. die Hälfte verkauft.
pr. Ctr. bis 10 Rthlr. beſſer als voriges Jahr. Für Mittelwolle 70
Rthlr., Mittelfeine bis 80 Nthlr. ganz feine fehlt. Das Reſultat ſtellt
ſich bei den ſonſt günſtigen Wollpreiſen ungünſtig für unſern Markt her
aus gegen voriges Jahr hat ſich das commerzielle Vertrauen für unſernPlatz a gehoben.

Zum Verkauf waren geſtellt unge
Die Durchſchnittspreiſe

Ein Wort über Phrenologie.
Der Unterzeichnete, welcher ſeit einer Reihe von Jahren die Phreno

logie, die ſogenannte Gall'ſche Schädellehre in ihrer heutigen Geſtalt,
zu ſeinem Studium gemacht und bereits in vielen Städten Deutſchlands,
zuletzt in München Augsburg Nürnberg, Leipzig, Vorträge darüber ge
halten, wird auch hier in Halle einen kleinen Curſus über dieſe Lehre zu
geben die Ehre haben. Da dieſelbe jedoch in Deutſchland wenig gekannt
iſt, und nicht ſelten irrig aufgefaßt zu werden pflegt, ſo möchte es an der
Stelle ſein, hier vorläufig einige Worte darüber zu ſagen.

Die Phrenologie iſt die Naturgeſchichte des menſchlichen
Geiſtes, der wichtigſte und intereſſanteſte Zweig aller Naturwiſſenſchaft:
denn keinem Menſchen liegt etwas näher, als er ſelbſt, als ſein Kopf.
Gall hat das Gehirn als Werkzeug des Geiſtes und der einzelnen Geiſtes-
kräfte nachgewieſen. Manchem dünkt es wohl unwahrſcheinlich, daß man
zwiſchen der Kopfgeſtalt des Menſchen und ſeinem Charakter einen Zuſam-
menhang auffinden könne. Allein ſollte die ſo große Verſchiedenheit der
Kopfgeſtalten die hauptſächlich in der Verſchiedenheit der Gehirn-
geſtalten ihren Grund hat, ohne Bedeutung ſein und auf bloßen Zufall
beruhen Fehlt nicht z. B. dem Thiere, dem die menſchliche Denkkraft
fehlt (dem Affen, dem Hunde) auch die menſchliche Stirne? und haben nicht
geiſtloſe Menſchen flache, geiſtreiche dagegen volle Stirnen? Warum ſollte
fich daher nicht aus der Stirne ein Schluß auf die Talente eines Menſchen
ziehen laſſen und warum ſollte der Schluß, der von der Stirne gilt, nicht
auch von den ubrigen Theilen des Kopfes, von den übrigen Charakterzü-
gen gelten? Die Fortſchritte ſchon, welche die Gall'ſche Lehre in Frank
reich, Nordamerika und beſonders in England gemacht hat, laſſen dem
Unbefangenen keinen Zweifel darüber daß dieſer Lehre eine Wahrheit zu
Grund liegen müſſe. Dieſe Wahrheit im Zuſammenhang nachzuweiſen, und
die Lehre in ihrem heutigen, ſeit Gall ſehr vervollkommneten Zuſtand im
Umriſſe zu ſchildern, wird der Gegenſtand meiner zu gebenden Vorträge
ſein. Eine größere Sammlung von Kopfabgüſſen berühmter oder merk-
würdiger Männer und Frauen wird zur klaren Veranſchaulichung der wiſ-
ſenſchaftlichen Wahrheiten dienen.

Jch darf ausdrücklich bemerken, daß die Vorträge bei denen keiner-
lei beſondere Kenntniſſe vorausgeſetzt werden für alle Gebildeten, für
Herren und Damen, verſtändlich ſind wie mir dies überall die Erfahrung
gezeigt. Die Phrenologie, als die Naturgeſchichte des menſchlichen Geiſtes,
oder der menſchlichen Leidenſchaften, Gefühle und Talente, iſt ganz eigent-
lich dazu beſtimmt, ein Gemeingut für Jedermann zu werden. Jn vieler
Hinſicht iſt ſie auch von großer praktiſcher Wichtigkeit, z. B. für die Er-
ziehung, für die Wahl des Berufs für den Arzt u. ſ. w.

Da die Herren Gelehrten, namentlich die Herren Aerzte, mit deren
Wiſſenſchaft die Phrenologie am engſten zuſammenhängt, das Recht haben,
eine ſtrenge Nachweiſung der wiſſenſchaftlichen Grundlage auf der die
Lehre ruht, zu fordern ſo habe ich Einleitung getroffen, einen beſondern
Vortrag von dieſem Geſichtspunkte aus für die Herren Gelehrten und
Aerzte zu geben, wozu die Einladung den Herren zugehen wird.

Wegen der öffentlichen Vorträge verweiſe ich auf die nähere Anzeige
der heutigen Nummer dieſes Blattes.

Dr. Scheve,
Privatdocent a. d. Univerſität zu Heidelberg.

KunſtNachricht.
Heute, Dienstag, den 11. Juni, Abends 6 Uhr

Verſammlung der Singakademie
im Saale des Kronprinzen.

Der Vorſtand.

Lutheriſche Gemeinde.
Freitag den 14. Juni 10 Uhr Predigt und Communion-

Herr Paſtor Wolf aus Magdeburg.

Getreidepreiſe.
(Vach Berliner Sqhheffel und pregaß. Gelde.)

Halle, den 8. Juni.
Beiyen 14 21 J 3 A bis 1 26 I 3Roggen 2 28 9 e 1 1 3Gerſte e 21 3 e 23 9Hafer v 16 3 2 20Magdeburg, den 8. Juni. (Rach Wispeln.)

Weizen 26 45 Gerſte 189 21Roggen 2 428 Hafer e 18.
7 Nordhauſen den 8. Juni.

Weizen 1 16 bis 1 28 SGerſte 24 e bis 27Roggen 1 1 2 2 Aä—72Rüböl, der Centner 12
Leinöl, der Centner 12

Quedlinburg, den 5. Juni. (Nach Wispeln.)

Weizen 39 40 Gerſte 17 19Roggen 23 26 Hafer 15 17Raff. Rüböl, der Centner 12
Rüböl der Centner 11 12
Leinöl der Centner 11 12

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 9. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 5 Zoll.
am 10. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 6 Fuß 10 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 8. Juni 17 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 9. bis 10. Juni.

Jm Kronprinzen Hr. Landrath v. Barner a. Mecklenburg. Hr.
Rittergutsbeſ. Graf Solms Pouch a. Pouch. Hr. Anwalt Welſch,
Hr. Kaufm. Günther u. Hr. Ztug. Günther a. Neuyork. Die Hrrnu.
Kaufl. Schever a. Kreuznach, Lilienthal a. Neudietendorf, Schöning
a. Vlotho, Esholter u. Jones a. Hamburg. Hr. Kunfthdkr. Minnig
a. Köln. Frau Dr. Dorſch a. Celle.

Stadt Zürich: Die Hrrn. Kaufl. Müller a. Jungenbroich, Schulz
a. Nordhauſen, Humbert a. Bernburg, Schreckenberger u. Mucken
berg a. Leipzig, Albrecht a. Münden, Börner a. Mainz, Finkenburg
a. München. Hr. Prof. Dr. Kritz a. Erfurt. Hr. Stud. jur. v. Luck
a. Berlin. Hr. Arzt Dr. Vogel a. Aachen. Die Hrrn. Partik. Pabſt
a. Se Hammer a. Darmſtadt. Hr. Prof. d. Med. Dr. Franke
a. Leipzig.

Goldnen Ring Mad. Schrader m. Fam. a. Deſſau. Hr. Reg.Feld
meſſer Görnemann a. Hettſtedt. Hr. Amtm. Beer a. Bielſtein. Hr.
Mühlenbeſ. Jlberſtedt u. Hr. Kaufm. Rittweg a. Altenburg.

Engliſcher Hof Hr. Kaufm. Dreſſelt a. Magdeburg. Hr. Buchhdlr.
Eckert a. Wien. Hr. Amtm. Ulrich a. Schönebeck. Hr. Rent. Benne-
mann a. Leipzig. Hr. Oekon, Friedrich a. Erfurt.

Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Bernewald a. Lützen, Müller a.
Greifswald Reimer a. Kaſſel. Hr. Dr. phil. Grünberg a. Bern
burg. Hr. Stud. jur. Meyer a. Berlin.

Stadt Hamburg Hr. Rittergutsbeſ. Aſchenbach a. Pommern. Hr.
Rent. Thiemann a. Dresden. Hr. Geh. Rath Gebhardt a. Minden.
Hr. Fabrikherr Trautmann a. Chemnitz. Die Hrrn. Kaufl. Güsner
a. Magdeburg, Sturm, Hr. Dr. Schlitte u. Hr. Rentier Fiſcher a.
Nordhauſen. Die Hrrn. Kaufl. Zehenter a. Leipzig, Lehmann a.
Dresden, Langner a. Gotha.

Schwarzen Bär: Hr. Fabrik. Räubert a. Magdeburg.
ſchäftsmann Mainzer a. Hüpſtedt.

Goldne Kugel Hr. Gutsbeſ. Früge a, Neuſtadt. Hr. Paſtor Kämpfe
a. Magdeburg. Hr. Cand. Wigand a. Rudolſtadt. Hr. Lieut. Hehne
a. Naumburg.

Zur Eiſenbahn: Hr. Partik. v. Buchholz m. Frau a. Königsberg.
Hr. Conditor Lerche a. Petersburg. Hr. GEer. Dir. Koffka a. Bres
lau. Die Hrru. Kaufl. Fleiſchmann Mahlmann, Lauenburg u.
Tümler a. Gotha, Schubach, Lange u. Hallung a. Magdeburg, Frieſe
a. Halberſtadt. Hr. Stud. Böhme a. Dresden.

Hr. Ge
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Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Der in Berlin ins Leben getretene
Verein zur Centraliſation deutſcher Aus-
wanderung und Coloniſation, deſſen Ten-
denzen dahin gehen, durch Wort und
Schrift richtige Anſichten über die Aus-
wanderungsfrage zu verbreiten, vor uüber-
eilten Entſchluſſen zum Auswandern zu
warnen, die Coloniſation im Jnlande zu
befördern, die zum Auswandern feſt Ent-
ſchloſſenen zur geregelten Coloniſation im
Auslande anzuleiten und ihnen mit Rath
und That zur Seite zu ſtehen, berechtigt
im Hinblick auf den erſtatteten erſten Re
chenſchafts Bericht des Vereins zu der
Hoffnung, daß die Beſtrebungen deſſelben
bei reger Theilnahme und kräftiger Unter
ſtützung für das geſammte deutſche Vater
land in Bezug auf die Auswanderungs-
frage von heilſamen Folgen ſein werden.

Jndem wir bei dem ſich in unſerem Re
gierungsbezirke ebenfalls kund gebenden
Drange zur Auswanderung Veranlaſſung
nehmen, auf dieſen Verein Ew. Hochwohl-
geboren aufmerkſam zu machen, um auch
in Jhrem Wirkungskreiſe das Jntereſſe für
denſelben nach Kräften anzuregen und zur
moöglichſten Theilnahme aufzumuntern, be-
merken wir, daß wir moglichſt bald ein
Exemplar vorgedachten Rechenſchafts- Be
richts nachfolgen laſſen werden.

Wer fern den 22. Mai 1850.
önigl. Regierung,

Abtheilung des Jnnern.

An (gez.) v. Kotze.
den Königl. Landrath
Herrn v. Baſſewitz

Hochwohlgeb.
zu Halle.

Jndem ich vorſtehendes Reſcript der Kö
nigl. Regierung zur offentlichen Kenntniß
bringe, mache ich ſämmtliche Einſaſſen des
Kreiſes auf den fraglichen Verein mit dem
Bemerken aufmerkſam, daß, ſobald mir
ein Exemplar des Rechenſchaftsberichts zu
gegangen ſein wird, ich ſolchen in meinem
Bureau zur Einſicht auslegen und das Nä
here hierüber demnächſt noch bekannt ma-
chen werde.

Halle, den 3. Juni 1850.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.
er

Bis zum 29. d. M. vermittele ich die
Aufnahme neuer Mitglieder zur Berliner
allgem. Wittwenpenſions u. Unterſtützungs-
kaſſe u. nehme die Beiträge älterer Jntereſ
ſenten zur weiteren Befoörderung an.

Halle, den 8. Juni 1850.
Philipp, Haupt Rendant,

als Kommiſſarius genannter Anſtalt.

7

Obſtverpachtung in Mücheln.
Sonntag den 23. d. M. Nachmittags

5 Uhr ſollen die hieſigen bedeutenden Obſt-
nutzungen an Süß- und Sauerkirſchen,
Hartobſt und Pflaumen in 6 verſchiedenen
großen Parzellen meiſtbietend, ohne Aus-
wahl unter den ſich als zahlungsfähig er
weiſenden Licitanten, im hieſigen Schützen
hauſe verpachtet werden. Die Bedingun-
gen werden im Termine bekannt gemacht.

Mücheln, den 7. Juni 1850.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Hinter dem Univerſitätsgebäude ſollen

am Dienstage, den II. Juni d. J.,
Nachmittags A Uhr A große Oefen
von Eiſenblech, 1 Kanonenofen, 1 Siegel-
preſſe, altes Kupfer und Eiſen, 1 Bücher-
ſchrank, 3 Stubenthuren mit Schloſſern
und Baändern, 2 Regale, 15 Jalouſiela-
den, 2 Stück Bauholz, alte Bretter,
mehrere Kiſten und andere Gegenſtände an
die Meiſtbietenden gegen ſogleich erfolgende
Baarzahlung oöffentlich verkauft werden.

Halle, den 6. Juni 1850.
Der K. Univerſitäts-Secretair

Meyer.

Verpachtung.
Auf den 16. Juni d. J. Nachmittags

3 Uhr ſollen die Kirſchnutzungen hieſiger
Commune im Gaſthofe
ſchirmbach unter den im Termine be-

kannt zu machenden Bedingungen meiſt-
bietend verkauft werden. Die Hälfte der
Pachtſumme iſt ſofort nach erfolgtem Zu-
ſchlage anzuzahlen.

Rothenſchirmbach, d. 4. Juni 1850.
Schauſeil, Ortsrichter.

Bekanntmachung.
Zufolge erhaltenen gerichtlichen Auf-

trags ſoll auf nächſten Sonntag, als den
16. Juni des Nachmittags 4 Uhr, im
Steinkopf'ſchen Gaſthauſe zu Zſcher-
ben ein Pferd öffentlich meiſtbietend gegen
gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Z3ſcherben, den 10. Juni 1850.
Der Schulze Gneiſt.

Die der Gemeinde Nietleben zuſte-
hende niedere Jagd ſoll im Wege des Meiſt-
gebots künftigen 14. Juni Nachmittags
Z Uhr im hieſigen Gaſthofe zur Sonne un-
ter den im Termine bekannt zu machen-
den Bedingungen auf 6 hinter einander
folgende Jahre verpachtet werden.

Nietleben, den 10. Juni 1850.
Der Gemeindevorſtand.

zu Rothen

Freigutsverkauf.
Familienverhaltniſſe halber ſoll ein in

der Gegend von Magdeburg belegenes
Freigut von circa 120 Morgen Feld, meiſt
gutem Weizenboden, 40 Morgen gute zwei-
ſchürige Elbwieſen nebſt ſämmtlichem Jn-
ventarium incluſive 5 Stück Pferde, 12
Stück Rindvieh, 80 Stück Schaafe und
vollſtändiger Ernte ſogleich aus freier Hand
verkauft werden.

Der Preis iſt 15,000 es kann
aber mit 4 5000 A Anzahlung über
nommen werden und das übrige Kapital
auf 10 Jahr gewiß und 10 Jahr ungze-
wiß darauf ſtehen bleiben.

Der Kaufmann Herr Chr. Kind in
Halle wird die Güte haben nähere Aus
kunft auf portofreie Anfragen zu ertheilen.

eSee S

h
Se

See

h

4000, 2000, 1000, 600, 500, 300
und 200 ſind auszuleihen durch den
Sekretair Kleiſt, alter Markt Nr. 547.

Maille.Mittwoch den 12. Juni Nachmittags
4 Uhr Concert. Stadtmuſikchor.

Dienstag den 11. Juni Militair-
Concert im Vad Wittekind. An-
fang 5 Uhr. Buchbinder, Muſikmſtr.

Coneert- Anzeige.
Mittwoch den 12. Junt: roßes

Garten- Concert im Stadtſchieß-
graben vom Muſikchor des 19. Jnfan-
terie- Regiments nur für Mitglieder der
Geſellſchaft. Entree à Perſon 2
Familien 5 Anton Palmisè.

Paſſendorf.
Dienstags Geſellſchafstag u. Tanz.

Herr G. Kommt denn noch kein
Quarg aus Gräfenhainchen??

Auction.
Donnerstag d. 13. d. M. Vormittags

9 Uhr u. Nachmitt. 2 Uhr u. folg. Tage
um dieſelbe Zeit
Fortſetzung der großen Tapeten-

Auction
gr. Ulrichsſtr. Nr. 20. Brandt.

Ein Windmühle, ein Haus, welches
60 Miethe trägt, Scheune, Stalle,
Garten und 7 Acker, will ich im Gan-
zen oder Einzelnen verkaufen.

Richter in Löbejün.

Jn Eilenburg iſt eine neue engliſche
Drehrolle zu verkaufen. Auskunft giebt
der Frachtfuhrmann Borrmann.

Neu-Rakoezi von der Saale iſt bei
den Herren F. Henſel Haenert in

alle friſch zu haben. Dr. Runde.

e h e

S t e

e
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So eben iſt bei C. A. Schwetſchke u. Sohn in Halle erſchienen und
in allen Buchhandlungen zu erhalten:

Zwei Worte hiſtoriſch
die Herren Miniſter

v. Manteuffel und v. d. Heydt.
Von

Dr. Gultav Schwetlchke.

Vorleſungen über Phrenologie.
Der Curſus des Unterzeichneten über Phrenologie beſteht aus vier anderthalb-

ſtündigen Vorträgen welche Abends von 7 8! UÜbr im Saale des Gaſthofs „Zum
Kronprinzen ſtattfinden und Mittwoch den 12. Juni beginnen. Der Pre s des
Curſus iſt 15 mit Ausnahme der erſten Vorleſung. Da nämlich die Phreno-
logie noch wenig gekannt iſt, ſo werde ich die erſte Vorleſung, worin ich die Ent-
deckungsgeſchichte und die Hauptſätze der Lehre im kurzen Umriſſe vortrage, als Gan
zes fur ſich und gleichſam als Probe mit freiem Eintritt fur Jedermann geben, und
erlaube mir zu deren Beſuch die Herren und Damen einzuladen, welche die Phreno-
logie etwas näher kennen lernen wollen. Zur Deckung der Koſten des Lokals wer

den 2 erhoben. Dr. Scheve.Regulaire Packetfahrt
zwiſchen Hamburg und New Vork.

Expeditionstage
der der Hamburg- Amerikaniſchen Packetfahrt-Aectien- Geſellſchaft
gehörenden durch ihre ungewöhnlich ſchnellen Reiſen ganz beſonders ſich bewährt
habenden neuen und ausgezeichneten dreimaſtigen kupferbodenen Schiffe

Elbe, Kapitän Heydtmann, am 22. Juni 1850.
Ueber obiges Schiff, welches durch ſeine vorzügliche Bauart und vortreffliche Ein

richtung der Cajüten ſowohl wie des Zwiſchendecks, Paſſagieren eine ganz beſonders
zu empfehlende Gelegenheit zur Ueberfahrt darbietet, ertheilt nähere Nachricht der

unterzeichnete Agent. Franz Laage,
Firma: F. Schrader Comp.,

Oberglaucha Nr. 1804/5.
T ZDZD

e Tger Gegen ez gichtiſche und
reren5-r mm I

AHautausſchläge, Sommerſproſſen, Finnen,
Wrheumatiſche Affeetionen, Flechten, ſowie gegen ſpröde, trockene

8 und gelbe Haut zeignet ſich als ein anerkannt vorzügliches, äußerliches Hautheilmittel

e Dr. Vorchardt's 8e 7 o 9 v N J earomatiſch-mediciniſche Kräuter-Seife,
die für Halle und Umgegend nur bei Herren uugee “vpeneiannrs Comp. Ober-Glaucha Nr. 1941/42, vorräthig iſt und in wei
h en, mit grüner Schrift bedruckten und an beiden Enden mit ne-
t a bvenſtehendem Siegel verſehenen Packetchen à G verkauft wird. z

e e e hEin Schulamts- Candidat wird unter Familien Nachrichten.
annehmlichen Bedingungen geſucht. Das n

beim Apotheker Licht in Grä- Entbindungs- Anzeige.
Freunden und Bekannten die frohe Nach-r mee richt, daß meine liebe Frau heute früh

Sonntag den 16. d. Mts. Scheiben 9 Uhr von einem geſunden Mädchen
ſchießen, Anfang 2 Uhr, wozu erge glücklich entbunden worden iſt.
benſt einladet Fr. Petzol d Halle, den 10. Juni 18530.

in Schwittersdorf. Gödecke, Rechts-Anwalt.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Verlobungs- Anzeige.
Emilie Sander,
Otto Keferſtein,

Verlobte.
Beeſen u. Cröllwitz b. Halle.

Verbindungs Anzeige.
Unſere am 9. d. M. zu Lodersleben

vollzogene eheliche Verbindung zeigen wir
Verwandten und Freunden hiermit erge-
benſt an.

Rosgarth bei Brieſen.
Louis Kraaz,
Bertha Kraaz geb. Vocke.

Todes- Anzeige.
Heute Nachmittag 5 Uhr verſchied ſanft

unſer guter Vater und Ehegatte Andreas
Flemming in ſeinem 6lſten Lebensjahre.
Theilnehmenden Freunden und Bekannten
dies zur ſchuldigen Nachricht.

Halle, den 9. Juni 1850.
Die Hinterbliebenen.

Tode s- Anzeige.
Am 9. d. M. Abends 6 Uhr ſtarb nach

langen Leiden unſer guter Gatte, Vater
und Schwager, der emer. Lehrer und
Dom-Kuſtos Deßmann. Dieſe Anzeige
widmen allen Freunden und Bekannten

die Hinterbliebenen.

Todes- Anzeige.
Heute entriß uns der Tod unerwartet

und plotzlich unſere geliebte einzige Tochter
und Schweſter Emma Herrmann in
zinem Alter von 22 Jahren. Dies Freun-

C Aſche!

den und Bekannten zur Nachricht mit der
Bitte um ſtilles Beileid

Halle, den 9. Juni 1850.
Die trauernden Eltern

und Geſchwiſter.
Dort tont kein Weinen, nagt kein Schmerz,
Dort wohnt das Gluück, dort ruht das Herz.

m

Todes- Anzeige.
Heute Mittag 12 Uhr entſchlief ſanft

und ruhig zu einem beſſern Leben der Mau
e rermeiſter Carl Nagel sen., in einem

Alter von 63 Jahren. Sanft ruhe ſeine
Dies Freunden und Bekann-

ten zur Nachricht mit der Bitte um ſtilles
Beileid.

Trotha, den 8. Juni 1850.
Die Hinterbliebenen.

Abſchied.
Allen meinen lieben Freunden und Be

kannten rufe ich bei meiner Abreiſe von
hier ein herzliches Lebewohl zu.

Halle, den 10. Juni 1850.
Guſtav Lappe.
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Wunde iſt im Fortſchreiten.

Deutſchland.
Telegraphiſche Depeſche von Berlin.

Se. Majeſtät der König haben in der vergangenen Nacht
zwar viel aber weniger ruhig geſchlafen. Die Vernarbung der

Berlin, den 10. Juni 1850.
Der Miniſter des Jnnern.

Jm Auftrage:
(gez.) Jacoby.

Marienwerder, d. 4. Juni. Das Amtsblatt der Kö
niglichen Regierung zu Marienwerder enthält folgende Bekannt-

machung: e„„Ein beklagenswerther Unglücksfall hat ſich am 2ten d. M. Vormit-
tags bei der Fähr- Anſtalt zu Unterſchloß Mewe ereignet. Als ein auf
der Wallfahrt zum Ablaß in Lonk befindlicher, aus ungefähr 200 Perſo
nen veſtehender Zug im Begriff war, von Mewe aus über die Weich-
ſel zu ſetzen ging ungefähr 5 Ruthen vom Ufer entfernt der Prahm mit
der ganzen Ladung unter und es gelang den augenblicklich herbeieilenden
Kähnen, leider nur die kleine Zahl von etwa 30 Perſonen zu retten.
Nach dem bisherigen Ergebniß der ſogleich angeſtellten Unterſuchung iſt
der geſunkene Spitzprahm nur erſt vor ungefähr 14 Tagen durch den
Waſſerbau- Beamten unterſucht und vollkommen tauglich befunden auch
an dem Tage des Unglücksfalles ſelbſt ſchon zu mehreren Ueberfahrten
benutzt worden ohne die geringſte Spur einer Schadhaftigkeit zu zeigen.
Es hat auch keine Ueberlaſtung des Gefäßes ſtattgefunden da das Zeichen
der Tragfähigkeit und die Schwelle des Prahms noch ungefähr einen hal
ben Fuß über dem Waſſerſpiegel blieben das ſchreckliche Unglück iſt viel
mehr dadurch entſtanden, daß bald nach dem Abſtoßen des allerdings ſchwer
beladenen Gefäßes durch eine unbedeutende Spalte der Spitze, deren Ver-
dichtung nachgelaſſen hatte, Waſſer eindrang, welches die Zunächſtſtehen
den veranlaßte unter lautem Rufen zurückzudraängen. Jndem ſich der
von ihnen verbreitete Schrecken den Uebrigen mittheilte, wurde die ganze
Maſſe nach einer Seite hin auf den hinteren Theil des Prahms geſchoben,
welcher dadurch das Uebergewicht erhielt, und während die Spitze in die
Höhe gehoben wurde, eintauchte, Waſſer ſchöpfte und ſo den Prahm zum
Sinken brachte. Die Mehrzahl der Verunglückten ſcheint unmittelbar von
der gegen den hinteren Theil des Gefäßes andrängenden Maſſe in das
Waſſer geſtoßen zu ſein. Bei einer noch am Zten d. M. durch Sachver-
ſtändige bewirkten genauen Unterſuchung des ans Land gezogenen und
verſuchsweiſe in der Spitze mit 70 Perſonen belaſteten Prahms drang
durch die Spalte nur ſo wenig Waſſer in das Gefäß, daß deſſen Brauch-
varkeit und Sicherheit auch da keinen Eintrag erlitten hatte. Nur mit
Entſetzen vermögen wir niederzuſchreiben, daß die Zahl der Verunglückten
ſich nach allen Schätzungen auf mehr als 100 beläuft. Nur von Wenigen
iſt der Name und Wohnort bekannt, ſo daß nicht einmal die traurige
Pflicht erfüllt werden kann, die Angehörigen von dieſem erſchütternden
Unglücksfalle in Kenntniß zu ſetzen. Die Mehrzahl ſchien entfernteren
Gegenden anzugehören und namentlich aus dem danziger Regierungsbe-
zirk herbeigekommen zu ſein. Bis zum 3. d. M. Abends waren bei den
noch fortdauernden Nachſuchungen 50, der Mehrzahl nach weibliche Leichen
aufgefunden worden.

Vorſtehendes Ergebniß der bisherigen, unter Leitung des Staats An
walts, an Ort und Stelle angeſtellten Ermittelungen halten wir uns
verpflichtet, zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, um Entſtellungen und
Uebertreibungen dieſes ſchon in ſeiner wahren Geſtalt ſo ſchmerzlichen Er
eigniſſes zu begegnen. e

Marienwerder, den 4. Juni 1850.
Königlich preußiſche Regierung.

Jtalien.
Turin d. 3. Juni. Der Erzbiſchof iſt, nach Abbü-

ßung der Strafe, zu der er verurtheilt war, geſtern wieder in
Freiheit geſetzt worden.

Abtheilung des Jnnern.

Frankreich.
Paris, d. 7. Juni. Der Curioſitat halber theilen wir

das umlaufenden Gerüchten zufolge zwiſchen den verſchiedenen
Prätendenten getroffene Abkommen mit: Der Herzog von
Bordeaux giebt ſeine Nachkommenſchaft auf und erkennt den
Grafen von Paris als ſeinen Nachfolger an. Der Praſident

der Republik heirathet die Herzogin von Orleans und wird
Vicekönig von Algerien. Die übrigen Mitglieder der Familien
Bonaparte und Orleans erhalten hohe Staatsämter. Der Kai-
ſer von Rußland ſoll dieſen Plan unter ſeinen Schutz genom
men haben auch wird die Reiſe des Hrn. Thiers nach Eng
land damit in Verbindung gebracht. (D. A. Z.)

Schweden und Norwegen.
Malmö, d. 5. Junj. Ordres ſind hierſelbſt eingegangen

zur Bereithaltung von Truppen, die unſere in Schleswig ſta
tionirten Landsleute ablöſen ſollen; es bleibt alſo noch Alles
beim Alten.

Vermiſchtes.
Jn Osnabrück hat am 4. Juni (laut einem Bericht

in der „Ztg. f. N.-D.“) ein Gewitter ein trauriges Unglück an-
gerichtet. Unfern der Stadt waren in einem Badehaäuschen an
der Haſe der Badewarter mit ſeinem Kinde und einigen Arbei-
tern, welche das Gebäude repariren ſollten. Ein furchtbarer
Schlag, deſſen Gleichen ſich hier wenige Menſchen erinnern
ſchlug erſt eine neben dem Hauschen ſtehende Pappel ſo ab,
daß der Rumpf des Stammes nur noch 6 7 Fuß hoch iſt,
zerriß eine andere nahe dabei, ſchlug in das Häuschen, auf
deſſen Dache kein Ziegel ganz blieb, und traf dann leider auch
die darin anweſenden drei Erwachſenen und das Kind. Sie
lagen erſt Alle betäubt und auch bis jetzt iſt keiner geſtorben,
aber mehr oder minder ſind ſie alle ſehr verbrannt und zwar
ſämmtlich am Leibe, der eine dermaßen, daß man an ſeinem
Aufkommen zweifeln muß. Dem Kinde ſind Haare und Augen
braunen verſengt, die Bruſt unverſehrt, dagegen der Unterleib
und der eine Oberſchenkel völlig verbrannt. Die eine ziemlich
dicke Pappel iſt wie abgeknickt, von der andern hat man Stücke
hundert Schritte vom Platze entfernt gefunden.

Stuttgart. Am 1. Juni wurden hier die erſten rei-
fen Kirſchen zu Markte gebracht, und jetzt finden ſich auch reife
Erdbeeren.

Seit langen Jahren iſt die Bernſteinfiſcherei an der Küſte
Preußens, namentlich Weſtpreußens, nicht ſo ergiebig geweſen,
als in dieſem Frühjahr. Auch werden häufiger als ſonſt Stucke
gefunden, welche ſich durch ihre Große und Durchſichtigkeit aus
zeichnen mithin einen vorzugsweiſe hohen Werth haben. Ganze
Kuſtenortſchaften haben ſich, mit ganzlicher Beiſeitelegung der
Pomuchel c. Fiſcherei, auf die Bernſteinfiſcherei geworfen.
Dagegen ſoll mit dem Bernſteingraben auch in dieſem Jahre
kein ſonderlicher Gewinn verbunden ſein.

Bekanntmachung.Die am 1. Juli d. J. fälligen Zinſen der Staatsſchuldſcheine können
gegen Ablieferung der Coupons Serie X. Nr. 7 ſchon vom 17. d. M. ab
bei der Staatsſchulden-Tilgungskaſſe hierſelbſt Taubengaſſe Nr. 30, Par
terre links, in den Wochentagen von 9 bis 1 Uhr Vormittags erhoben
werden.

Die Coupons müſſen nach den Appoints geordnet ſein, und iſt ihnen
ein die Stückzahl und den Betrag enthaltendes aufſummirtes Verzeichniß
beizufügen.

Berlin den 4. Juni 1850.
Haupt-Perwaltung der Staatsſchulden.
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Wollmarkt.
Deſſau, d. 8. Juni. Der geſtern und heute hier abgehaltene Woll

markt war von Verkäufern ſehr lebhaft beſucht, denn es wurden über
9000 Stein Wolle zum Verkauf ausgelegt. Die Wäſche war wie gewöhn
lich meiſt gut, mit unter ausgezeichnet. Es fehlte aber leider ſehr an
fremden Einkäufern. Deſſenungeachtet wurde während des Marktes e
ſämmtliche Wolle verkauft und zwar theils zu den vorjährigen Preiſen,
theils zu 2'/, bis 5 Thlr. pr. Centner darüber.



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Von den Einſaſſen des Saalkreiſes, de-
ren Pferde Behufs der theilweiſen Mobil-
machung der Armee ausgehoben worden
ſind, haben Mehrere die ihnen zukommen-
den Entſchaädigungen noch nicht erhoben.

Jch fordere dieſelben auf, dies ſchleu-
nigſt zu thun.

Halle, den 10. Juni 1850.
Der Landrath des Saalkreiſes

v. Baſſewitz.

Bekanntmachung.
Nach höherer Anordnung ſoll die in der

Nähe der Städte Schweinitz und Jeſ-
ſen, im Schweinitzer Kreiſe bele,ene
Königliche Domaine Schweinitz-Gor-
renberg, deren Areal aus folgenden Be-
ſtandtheilen nemlich

616 M. 6[]R. Ackerland,
217 77 Wieſewachs,
203 26 privative Hutungen,

4 86 Goartenland,
3 8 e Hof- U. Bauſtellen,

29 161 Wege, Graben und
Unland,

in Fa: 1077 M. 1 R.
beſteht, mit Ausſchluß von 14 Morgen
104 [Ruthen Ackerland, Gärten, Hof,
Bauſtellen und Unland, und zwar alkter-
nativ:

I. in 200 einzelnen, 1 bis 6 Morgen
enthaltenden Acker-, Wieſen- und Hu-
tungsparzellen, welche in den Feldmarken
Schweinitz, Jeſſen, Arnsdorf, Re
hayn, Leipa und bei den Dörfern Dix-
föhrda und Steinsdorf belegen ſind,
und in einem aus dem Vorwerksgehofte
Gorrenberg und

241 M. 65 [R. Ackerland,
75 62 Wieſewachs,
56 56 privative Hutung,
1 43 Gartenland,
2 7 Hof und Bauſtelle,

n Sa 376 M. 53 [DRuthen
gebildeten Hauptetabliſſement, und

II. im Ganzen,
von Michaelis 1850 im Wege der öoffent
lichen Licitation an den Meiſtbietenden,
und zwar zu J. auf 6, zu II. aber auf
12 nach einander folgende Jahre, mithin
reſp. bis Michaelis 1856 und 1862 ver-
pachtet werden.

Die Licitations- und Verpachtungs-Be-
dingungen welche erſteren eine Angabe
der an jedem der drei erſten Termine zum
Ausgebot kommenden kleineren Parzellen
enthalten, ſowie die Karten der Domaine
Schweinitz, das Vermeſſungs-Regiſter
und der Parzellirungs-Plan derſelben, koön-
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auf dem jetzigen Sitzvorwerke Schwei-
nitz beim Herrn Hofrath Bambach, der
auch Abſchriften der Bedingungen, auf
portofreie Anträge, gegen Erlegung der
durch Poſtvorſchuß einzuziehenden Copial-
gebühren mittheilen wird, eingeſehen werden.

Zu dieſer Verpachtung haben wir Lici-
tationstermine, und zwar:

1) für die 200 Parzellen
auf den 15., 16. und 17. Juli d. J.,

2) fur das Haupt Etabliſſement
Gorrenberg

auf den 18. Juli d. J., und
3) fur die ganze Domaine

auf den 19. Juli d. J.,
Vormittags 9 Uhr,

auf dem Sitzvorwerke Schweinitz vor
dem Departements-Rath, Regierungs-Rath
Seeſtern Pauly, anberaumt. Zah-
lungsfähige und qualificirte Pachtliebhaber
werden zu dieſen Terminen hierdurch mit
dem Bemerken eingeladen

a) daß derjenige Beſtbietende als zah-
lungsfähig angeſehen werden wird, wel
cher auf desfallſiges Verlangen das
gebotene einjaährige Pachtgeld ſofort
baar oder in inlandiſchen offentlichen
Papieren nach dem Courswerthe bei
dem Königlichen Rentamte zu Schwei-
nitz deponirt;

b) daß der Zuſchlag höheren Orts und
zwar mit dem Rechte der Auswahl
unter den drei Beſtbietenden vorbehal-
ten wird

e) daß die zu verpachtenden kleineren
Parzellen noch vor dem 15. Juli mit
Pfahlen werden abgeſteckt werden, auf

denen ſich die Nummern, nach denen
dieſelben zum Ausgebot kommen, ver-
zeichnet befinden, und

d) daß die einzelnen Parzellen den Pacht-
liebhabern vom 12. Juli d. J. ab an
durch einen hierzu beſtellten, in der
Stadt Schweinitz zu erfragenden,
Königlichen Feldmeſſer auf dem Felde
ſpeciell werden nachgewieſen werden.

Merſeburg, den 25. Mai 1850.
Königliche Regierung,

Abtheilung fur die Verwaltung der directen
Steuern, Domainen und Forſten.

Rinne.

Hausverkauf.
Der Seifenſieder Johann Friedrich

Kuühnau beabſichtigt ſein in hieſiger Stadt
in der Magdeburger Straße gelegenes brau-
berechtigtes Wohnhaus nebſt Stallung und
Garten zu verkaufen.

Jm Auftrage des Beſitzers habe ich auf
den 1. Juli dieſes Jahres Vormittags

10 Uhr
Verkaufstermin in meinem Geſchäftsbureau
angeſetzt, wozu ich Kaufluſtige hiermit ein-
lade.

Das Haus liegt in einem lebhaften
Stadttheile und eignet ſich vorzuglich zum
Betriebe eines kaufmaänniſchen Geſchäfts.

Sangerhauſen, den 29. Mai 1850.
Der Rechts-Anwalt und Notar

Heſſe.

Bad Wittekind.
Morgen, Mittwoch, Coneert.

k5

Männliche und weibliche Perſonen,

Groſte Vereins „Sterbekaſſ e zu Berlin.
von jedem beliebigen Alter bis

zum 50ſten Lebensjahre werden mit einer Verſicherungsſumme von 100 bis
1000 aufgenommen. Von jedem

der Veitritt möglich ſein möchte.
Proſpecte, welche beim Haupt- Agenten Herrn Albert Frühber
zu haben ſind.

nommen. dem Hundert ſind etwa 5 monatlich und außer
drm 21 vierteljährig zu entrichten, ſo daß auch dem Unvermögendſten

Näheres enthalten unſere Statuten und
in Bleicherode

Das CEuratorium.
Zur Beitrittsvermittelung unter billigen Bedingungen empfiehlt ſich der Unter

kreis durch Miniſterial- Verſügung vom 16.

zeichnete ſowohl bei der vorſtehenden Anſtalt,
ſteuer-, Sterbe- und Unterſtützungs-Kaſſe, deren ausgedehnter Wirkungs-

Februar d. J. beſtätigt worden iſt.
Anträge zur Uebernahme von Spezial-Agenturen wolle man in frankirten Brie-

fen an mich richten.
Bleicherode, im Juni 1850.

Albert Frühberg,
Haupt Agent fur die Regierungs Bezirke Merſeburg und Erfurt.

Alle Kameraden der Veteranen -Com-
pagnie werden zu einer Beſprechung we-
gen Begehung des Erinnerunggsfeſtes der
Schlacht bei Belle-Allianze kommende Mitt-
woch Abends 7 Uhr im bekannten Schul-
hof eingeladen.

nen täglich, mit Ausſchluß der Sonntage, Der Hauptmann Jahn.

Sommer-Filzhute nach der neueſten
Façon ſind von jetzt an wieder in großer
Auswahl, à St. 1 15 M bis 2
zu haben desgl. alle Tage friſche Zuſen
dung von Sommer- und Seitenhüten in

Putt- gabrie von F. Naue, Alter
arkt.

als auch bei der Berliner Aus-

alle

de
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alle gut aſſortirten Sortiments Buchhandlungen verſandt:
Jm Verlage von Johann Ulrich Landherr in Heilbronn und Leipzig iſt ſo eben erſchienen und wurde an

in Weilheim an der Teck im Königreiche Wurttemberg.

Ein BuchE ein welchem Alle über das Jenſeits höchſt wichtige Aufſchlüuſſe finden werden.
Herausgegeben von einem täglichen Angentehe und Freunde

enbarungen.
Mit einem Verzeichniſſe derjenigen Heilmittel gegen

der Wahrheit und der höheren

verſchiedene Krankheiten,
deren Erforſchung Aerzten und Chirurgen bis jetzt nicht gelungen iſt, welche die Somnambüle

in ihren ſomnambülen Schläfen je auf beſonderes Befragen angegeben hat, und
die ſich bei richtigem Gebrauche ſtets bewährt haben.

Siebente verbeſſerte Original -Auflage.
8. Elegant in farbigen Umſchlag broſchirt. Preis 1 Rthlr. 5 Sgr.

Sieben ſtarke Auflagen, in kurzer Zeit verbreitet in allen Gauen Deutſchlands, der Schweiz und der
ar anjenden Staaten, verbürgen den Werth dieſes außerordentliche Senſation erregenden Buches. Mit großem

S Intereſſe nimmt der Leſer die wundervollen Ereigniſſe bei einem Mädchen wahr, deren Geiſt im magnetiſchen Zu-
ſtande ſich von der Erde in höhere Regionen erhob, und Dinge zu ſehen im Stande war, die uns in das höchſte Staunen
verſetzen.

Vorräthig in Halle bei Pfeffer (Schwetſchke'ſche Sort.Buchh.).
Niemand wird ohne innigſte Vertröſtung in dieſem Buche leſen.

J S à

Mene Wasserschriſt von Raesse.
nnd

Bei Er. Keil Comp. in Leipzig iſt erſchienen und in G. C. Knapp's
Sort.-Buchh. (Schroedel Simon) in Halle und bei A. Loſſier in
Cönnern zu haben:

AnleitungAusübung der Waſſerheilkunde
ſür

Jedermann, der zu leſen verſteht.

J. H. Rauſſe.
13 Bogen, eleg. geh 25 Ngr.

Der Name des in der Waſſerheilkunde ſo berühmten Verfaſſers, deſſen Schriften
von allen hydriatriſchen anerkannt die geiſtreichſten und werthvollſten ſind, überheben
uns jeder weitern Anpreiſung. Um indeß den Beweis zu liefern, wie gründlich und
vollſtändig in obengenanntem Buche Belehrung fur Jeden geboten wird, der
ſich mit der Waſſerheilkunde und ihrer Ausubung bekannt machen will, führen wir
nur einige Kapitel aus dem reichen Jnhaltverzeichniſſe an:

Von der Eigenſchaft des geſunden und geſundmachenden Waſſers Erkennungs-
zeichen des geſunden Waſſers Mittel, ſich ein trinkbares Waſſer zu verſchaffen

Das Trinken Einſchlürfen in die Naſe Gurgeln und Mundausſpülen
Einſpritzung in den Maſtdarm Einſpritzungen in die Geſchlechtstheile

Einſpritzungen in die Ohren Ganzbäder Douche Regenbader Ab-
waſchungen Halbbäder Sitzbäder Kopfbad, Beinbad, Fußbad, Ellen-
bogenbad, Augenbad Naſſe Umſchläge Die naſſen Laken Künſtliche
Schweißerzeugung Badeſtuben Krankenſtuben Nahrungsmittel und
Getränke für Akutkranke c. c.

u —,—ZJ

Freiwilliger Verkauf.
Das hierſelbſt in der Burgſtraße gele

gene sub Nr. 35 im Brandkataſter einge
tragene brauberechtigte, dem Tuchfabrikant
Johann Gottlob Schmidt'ſchen Er-
ben zugehörige Wohnhaus mit den als
Pertinenz dazu gehörigen beiden Doppel-
kabeln, auf dem Bürgerwerder neben Da-
nicke und Hohmann und auf dem Ha-
kelbuſche neben Oelſchig und Jentzſch,
abgeſchätzt auf 2646 F 18 M 4 zu-
folge der nebſt Hypothekenſchein und Be-
dingungen in der Regiſtratur einzuſehen-
den Taxe, ſoll

den 8. Juli d. J. Vormittags 11 Uhr
an hieſiger Gerichtsſtelle freiwillig ſubha-
ſtirt werden. Zugleich wird noch darauf
aufmerkſam gemacht, daß das Haus we-
gen ſeiner vorzüglichen Lage und Einrich-
tung zu einem Fabrik oder anderm gro
ßern Geſchäfte geeignet iſt.

Bitterfeld, den 23. April 1850.
Kgl. Krei gert Sommiſon l.

othe.

Geſucht wird
eine Stelle für einen Oekonomie- Lehrling
zum baldigen Antritt. Portofreie Offerten
unter der Adreſſe F. A. werden angenom-
men gr. Berlin Nr. 429, zwei Treppen hoch.
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Thüringiſche Eiſenbahn.
Die geehrten Actionäre der Thüringiſchen Ei-

S S ſenbahn Geſellſchaft werden hiermit eingeladen, zu J
De der unter Zuſtimmung des Verwaltungsraths auf:

Sonnabend den 29. Juni d. J. von Morgens 9 Uhr ab
in dem Saale der „Klemda“ zu Eiſenach anberaumten ordentlichen Ge-
neralverſammlung ſich einzufinden und erſucht, die etwa von ihnen zu ſtellenden
beſondern Anträge nach 9. 30 des Statutes ſpäteſtens 8 Tage vor der Generalver-
ſammlung an den Vorſitzenden der Direction ſchriftlich einzureichen. Von uns wer-
den zur Berathung und Beſchlußfaſſung vorgebracht werden

1) der Verwaltungsbericht pro 1849. Derſelbe kann vom 14. Juni ab bei unſe-
ren Einnahmen in Empfang genommen werden;

2) die mit dem Directorio der Magdeburg-Cöthen Halle Leipziger Eiſenbahn-Geſell-
ſchaft in Folge Beſchluſſes der letzten Generalverſammlung gepflogenen Unter-
handlungen zur Erreichung eines ſelbſtſtändigen und erleichterten Betriebes auf
der Bahnſtrecke Halle- Leipzig und hiermit in Verbindung der Bau der Leipzig-
Weißenfelſer Zweigbahn;

3) die Abänderungen des Statuts;
4) die Wahl von 3 neuen Mitgliedern des Verwaltungsraths.

Berechtigt an der Generalverſammlung Theil zu nehmen ſind nach d. 26 und 27 des
Statuts alle Diejenigen, welche Jnhaber von 5 Actien ſind, und dieſe entweder mit
Ueberreichung einer Deſignation bei unſerer Hauptkaſſe (ohne Dividendenſchein) hin-
terlegen oder beim Eintritt in die Generalverſammlung vorzeigen.

Gleiche Geltung wie die Actien ſelbſt ſollen alle von offentlichen Jnſtituten reſp.
Behörden über die Hinterlegung Thüringiſcher Eiſenbahn-Actien ausgeſtellten Scheine

aben.
Die an ſich zum Erſcheinen berechtigten Actionäre können ſich auch durch einen

aus der Za'l der übrigen Actionäre gewählten Bevollmächtigten vertreten laſſen
(9. 28). Einfache mit Namensunterſchrift und Siegel verſehene Vollmachten ſind
ausreichend. Die Actionaäre haben freie Fahrt. Sie erhalten dieſe gegen Vor-
zeigung der Actien oder der mit denſelben gleiche Geltung habenden Depoſitenſcheine
bei unſern Einnehmern, welche ſie in ein Couvert verſchließen und dieſes mit einem
Fahrtenſtempel verſehen. Frauen und Minderjahrige können die freie Fahrt nicht be
anſpruchen. Dieſelbe gilt nur am Tage der Verſammlung. Für Diejenigen, welche
nach deren Schlüß mit einem Zuge nicht nach Hauſe zurückkehren koönnen, ausnahms-
weiſe auch am folgenden Tage.

Schließlich bemerken wir, daß die Rechnungen und Belage über das Betriebs-
jahr 1848 nebſt den dagegen gezogenen und von uns erledigten Erinnerungen des
Verwaltungsraths von heute ab in unſerem Geſchaäftslokale hier nach 9. 42 des Sta-
tuts zur Einſicht der Actionäre bereit liegen.

Erfurt, den 5. Juni 1850.
Die Direction der Thüringiſchen Eiſenbahn- Geſellſchaft.

Bei Pfeffer in Halle erſchien ſo eben und iſt durch alle Buchhandlungen
zu erhalten:

Der Zuckerrübenbau. Anleitung zum zweckmäßi-
gen, einträglichen Betriebe deſſelben. Nebſt Koſtenanſchlägen
zu kleineren Zuckerſiedereien auf Bauergütern. Von J. Schade-
berg. geb. 20

Eine, für Landwirthe, namentlich für den Bauernſtand beſtimmte praktiſche An
leitung zum Zuckerrübenbau in allen ſeinen Theilen, ſo wie zur Erlangung aller der
großen Vortheile, welche ſich an dieſen Rübenbau knüpfen. Nebſt erfahrungs-
mäßigen Koſtenanſchlägen und Ertragsberechnungen.

n e nnnnnSWaxwEin mit guten Zeugniſſen verſehener Kutſcher dienen ſoll, finden zum 1. Juli
Hofemeiſter, unverheirathet und mili einen Dienſt auf dem Rittergute Werns-
airfrei, und ein Knecht, der zugleich als dorf. H. Burckhardt.

ZDZ

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Nothwendiger Verkauf.
Kreis- Gericht Delitz ſch.

Das hier zu Delitzſch in der Holz-
gaſſe gelegene, im Hypothekenbuche unter
Nr. 57 eingetragene Wohnhaus mit Dampf-
mühle, abgeſchätzt auf

2936 A 16 8 die Gebäude u.
5027 das Dampf-mühlenwerk,

Sa.: 7963 16 J 8
zufolge der nebſt Hypothekenſchein und Be
dingungen in unſerer Regiſtratur einzuſe
henden Taxe, ſoll am

18. December 1850 Vormittags
11 Uhr

an ordentlicher Gerichtsſtelle
werden.

Kirſch- Verpachtung.
Die Früchte der den Rentmeiſter Leps-

ſchen Erben gehörigen Kirſchbäume, an
den beiden Chauſſeeſtraßen innerhalb der
Weidenbacher Flur, und vom Ne-
braer Thore bis zur Schmoner Grenze
ſollen Donnerstag den 13. Juni
Nachmittags 2 Ühr vor dem Rent-
amtsgebäude zu Querfurt an den Beſt-
bietenden verpachtet werden.

ſubhaſtirt

Kohlenſteine- Verkauf. Auf der
Braunkohlengrube „Laura“ bei Schrap-
lau werden von jetzt ab Kohlenſteine zu
75 Kubikzoll Jnhalt, gezeichnet L, vom
Platze zu 1 A 20 aus dem Schup-
n zu 1 R 25 Pro 1000 Stück ver
auft.

Eisleben, den 4. Juni 1850.
Oxford, Schichtmeiſter.

Die Iſte Etage des Hauſes große Ul-
richsſtraße Nr. 5, beſtehend aus 6 Stu-
ben, mehreren Kammern, Küche, Mitge-
brauch des Waſchhauſes und Kellers, mit
Gartenpromenade, ſehr geräumigem Hof,
nöthigenfalls auch Stallung für 2 Pferde,
iſt zu vermiethen und zum 1. October

d. J. zu beziehen. A. R. Korn.
Zwei egale fünfjährige gute braune

Pferde ſind zu verkaufen. Das Nähere bei
Aug. Ebert im Engl. Hof.

z e
FamilienNachrichten.

Verlobungs- Anzeige.
Als Verlobte empfehlen ſich:

Mathilde Vorhauer,
Ernſt Krinitz.

Gatterſtedt bei Querfurt,
den 6. Juni 1850.
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